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Unternehmenssteuerreform III stärkt den Wirtschaftsstandort 
Schaffhausen 
 

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) ist für die Schweiz von grosser Bedeutung. 

Der Regierungsrat empfiehlt die USR III in der Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 

anzunehmen. Sodann hat der Regierungsrat die Eckwerte für die Umsetzung der USR III 

im Kanton Schaffhausen festgelegt. Mit einem ausgewogenen Massnahmenpaket für 

Unternehmen, Arbeitskräfte und für die Bevölkerung will der Regierungsrat die Erfolgs-

geschichte des Wirtschaftsstandorts Schaffhausen weiterschreiben. Kernelement ist 

ein Gesamtsteuersatz von 12 bis 12.5 % für alle Unternehmen. 

 

Am 12. Februar 2017 stimmt das Schweizer Stimmvolk über die USR III ab. Die USR III ist für 

die Schweiz von grosser Bedeutung. Inhalt der Reform ist die Abschaffung der international 

verpönten steuerlichen Sonderregelungen für Statusgesellschaften (Holdings, Domizil- und 

gemischte Gesellschaften). Diese Unternehmen sind in der Schweiz wichtige Arbeitgeber und 

Steuerzahler geworden. Die Abschaffung der Sonderregelungen ohne Ersatzmassnahmen 

würde die Wettbewerbsposition der Schweiz gegenüber dem Ausland stark beeinträchtigen 

und zu Wegzügen von Unternehmen, zum Abbau von Arbeitsplätzen und zu hohen Steueraus-

fällen bei Bund, Kantonen und Gemeinden führen. Deshalb hat das eidgenössische Parlament 

mit der USR III ein Paket mit international akzeptierten Ersatzmassnahmen verabschiedet. Zur 

Finanzierung ihrer Massnahmenpakete erhalten die Kantone einen höheren Anteil an der di-

rekten Bundessteuer (von 17 auf 21.2 %). 

 

Statusgesellschaften – ein wichtiger Teil der Schaffhauser Wirtschaft 

Der Kanton Schaffhausen ist aufgrund seiner vergleichsweise hohen Anzahl an Statusgesell-

schaften besonders von deren Abschaffung erheblich betroffen. Die 397 im Kanton Schaffhau-

sen ansässigen Statusgesellschaften bieten 3'200 Arbeitsplätze und bezahlen einen Anteil von 

46.8 % (56.5 Mio. Franken) an den gesamten Steuereinnahmen der juristischen Personen von 

Kanton und Gemeinden. Rund die Hälfte der bei Statusgesellschaften beschäftigten Arbeits-

kräfte wohnt im Kanton Schaffhausen. Diese Personen zahlen in der Grössenordnung von 7 

bis 20 Mio. Franken Steuern. Ohne Massnahmen im Rahmen der USR III verdoppelt sich die 

effektive Steuerbelastung für diese Unternehmen und Schaffhausen würde für sie als Standort 

im internationalen Vergleich deutlich teurer und damit unattraktiv. Wegzüge und Unterneh-

mensschliessungen, einhergehend mit Arbeitsplatz- und Steuerverlusten, wären zu befürch-
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ten. Zudem müsste mit erheblichen Umsatz- und Auftragseinbussen beim lokalen Gewerbe, 

beim Detailhandel und bei der Gastronomie gerechnet werden. 

 

Stärkung des Kantons Schaffhausen 

Der Kanton Schaffhausen hat sich als Wirtschaftsstandort erfreulich entwickelt. Diese Erfolgs-

geschichte soll durch die Schaffung guter Rahmenbedingungen fortgeschrieben werden, denn 

sie fördert Wohlstand und die Steigerung der Lebensqualität für die Bevölkerung. Entschei-

dend für die Standortwahl der Unternehmen im Kanton Schaffhausen ist primär eine – wie 

heute – attraktive Besteuerung. Der Regierungsrat will deshalb mit einem ausgewogenen und 

finanzierbaren Massnahmenpaket die internationale Konkurrenzfähigkeit des Standortes 

Schaffhausen und die einheimische Wirtschaft weiterhin sichern. KMU, Gewerbe und Startups 

sollen in ihrer Entwicklung unterstützt und gestärkt werden. Die erfolgreiche Politik der Ansied-

lung von nationalen und internationalen Gesellschaften mit substanziellen Tätigkeiten soll wei-

tergeführt werden können. 

 

Attraktives Massnahmenpaket für alle Unternehmen und Entlastung der natürlichen 

Personen 

Um attraktiv und international wettbewerbsfähig zu bleiben, plant der Regierungsrat als Kern-

element bei der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform einen Gewinnsteuersatz von 12 

bis 12.5 % sowie eine tiefe Kapitalsteuer für alle Unternehmen. Weitere Massnahmen der kan-

tonalen Unternehmenssteuerreform sind die Einführung einer Patentbox, mit der Erträge aus 

erfolgreicher Forschung und Entwicklung entlastet werden, sowie die zinsbereinigte Gewinn-

steuer auf Eigenkapital. Mit dieser können mobile und ertragsstarke Unternehmen und deren 

Arbeitsplätze gehalten werden. Eine Begrenzung soll die Entlastung massvoll limitieren. 

 

Der Regierungsrat beabsichtigt, gleichzeitig mit der zukünftigen Unternehmensbesteuerung 

eine steuerliche Entlastung für die natürlichen Personen einzuführen. Diese soll durch eine Er-

höhung der Versicherungsabzüge zwischen 200 und 1250 Franken erfolgen. Einzelpersonen 

und Familien bezahlen damit rund 1 Prozent weniger Steuern und die tiefen Einkommen wer-

den stärker entlastet. Damit ist das Massnahmenpaket ausgewogen. 

 

Finanziell tragbare Umsetzung für Kanton und Gemeinden 

Die Senkung des Gewinnsteuersatzes wird finanziert durch die höhere steuerliche Belastung 

der heute privilegiert besteuerten Statusgesellschaften sowie den erhöhten Anteil an der direk-

ten Bundessteuer. Die zusätzlichen Mittel aus der Direkten Bundessteuer der Juristischen 

Personen sollen zu 45 % an die Gemeinden fliessen, welche nach der Reform Mindereinnah-

men bei den Steuereinnahmen der Juristischen Personen verzeichnen werden. Damit nimmt 

der Regierungsrat seine Verantwortung gegenüber den Gemeinden wahr. 

 

In den ersten fünf Jahren nach der Einführung rechnet der Regierungsrat mit jährlichen Min-

dereinnahmen bei Kanton und Gemeinden von maximal 10.2 Mio. Franken, was knapp 2 % 

der Steuereinnahmen von Kanton und Gemeinden entspricht. Diese sind in der aktuellen Fi-

nanzplanung berücksichtigt. Danach erwartet der Regierungsrat deutlich steigende Steuerein-

nahmen gegenüber dem heutigen Niveau. 
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Wirtschaftliche Erfolgsgeschichte weiterschreiben 

Für den Regierungsrat ist die USR III eine Investition in die Zukunft. Er ist überzeugt, dass die 

kantonale Umsetzung der USR III den Kanton Schaffhausen im nationalen und internationalen 

Vergleich stärkt. Die Reform schafft die Voraussetzung, die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte 

der letzten Jahre weiterzuschreiben, den ansässigen Unternehmen optimale Rahmenbedin-

gungen zu bieten und gleichzeitig die Bevölkerung zu entlasten. Ein erster wichtiger Schritt 

dazu ist die Annahme der USR III in der eidgenössischen Volksabstimmung am 12. Februar 

2017, denn es ist keine bessere Alternative in Sicht.  

 

Der Regierungsrat wird voraussichtlich im April 2017 die kantonale Vorlage in die Vernehmlas-

sung schicken. Es ist geplant, dem Kantonsrat im Herbst 2017 die entsprechende Vorlage zu 

unterbreiten. In Kraft treten soll das neue Gesetz per Anfang 2019. 

 

 

Schaffhausen, 17. Januar 2017 Staatskanzlei Schaffhausen 

 

Auskunft erteilt: 

– Regierungspräsidentin Rosmarie Widmer Gysel, Telefon 052 632 72 50, am 17. Januar 

2017 von 13.00 bis 14.00 Uhr oder ab 15.30 Uhr. 
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Internationaler Druck auf 
Schweizer Steuersystem

 Den «Status quo» wird es nicht mehr geben: Die Schweiz muss ihr 

Steuersystem anpassen.

 Stein des Anstosses: Unterschiedliche Besteuerung von Gewinnen

 Die Schweizerischen Sonderregelungen sind nicht mehr haltbar.
 Hierüber besteht ein breiter Konsens in der Schweiz

 Sonst sind Gegenmassnahmen und gravierende Probleme mit unseren 

Handelspartnern zu erwarten (u.a. Gefahr von Repressionsmassnahmen  

gegen Schweizer Unternehmen im Ausland)

 Fehlende Planungs- & Rechtssicherheit schwächt Wirtschaftsstandort 

und verhindert Investitionen in der Schweiz. 
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Sicherung 
Steuereinnahmen zur 

Finanzierung der 

öffentlichen Hand

Internationale
Akzeptanz 

gegenüber der 

Unternehmens-

besteuerung 

Erhalt und Stärkung 

Wettbewerbs-
fähigkeit Schweiz 

Drei Ziele in einem ausgewogenen Paket 
vereint: USR III 

11

22

33

USR IIIUSR III



Seite 4Kanton Schaffhausen 

Regierungsrat

Mediencafé 17. Januar 2017

Internationale
Akzeptanz 

gegenüber der 

Unternehmens-

besteuerung 

USR III schafft international Akzeptanz

11

 Abschaffung der kantonalen Steuerstatus

 Einführung international anerkannter 
Ersatzmassnahmen für Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz
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Internationale
Akzeptanz 

gegenüber der 

Unternehmens-

besteuerung 

Erhalt und Stärkung 

Wettbewerbs-
fähigkeit Schweiz 

USR III stärkt Wettbewerbsfähigkeit

11

22

 Abschaffung der kantonalen Steuerstatus

 Einführung international anerkannter 
Ersatzmassnahmen für Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz

 Neues, zielführendes Instrumentarium an 

Massnahmen zugunsten der Unternehmen

 Ermöglicht massgeschneiderte Lösungen, die 

den unterschiedlichen Ausgangslagen in den 

Kantonen Rechnung tragen. 
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Sicherung 
Steuereinnahmen zur 

Finanzierung der 

öffentlichen Hand

Internationale
Akzeptanz 

gegenüber der 

Unternehmens-

besteuerung 

Erhalt und Stärkung 

Wettbewerbs-
fähigkeit Schweiz 

USR III sichert Steuereinnahmen

11

22

33

 Abschaffung der kantonalen Steuerstatus

 Einführung international anerkannter 
Ersatzmassnahmen für Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz

 Neues, zielführendes Instrumentarium an 

Massnahmen zugunsten der Unternehmen

 Ermöglicht massgeschneiderte Lösungen, die 

den unterschiedlichen Ausgangslagen in den 

Kantonen Rechnung tragen. 

 Handlungsspielraum für die Kantone dank 

obligatorischen und fakultativen Elementen 

 Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten 

Bundessteuer von 17% auf 21.2%
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Umsetzung in 
den Kantonen Zwingend Zwingend Zwingend Optional Optional

Begrenzung max. 90% Sondersatz Max. 80% Max. 150%
Teilsatz

min. 60%

Neues Instrumentarium für die Kantone

Unternehmenssteuerreform III

P
a
te

n
tb

o
x

A
u
fd

e
c
k
u
n
g
 s

ti
lle

r 

R
e
s
e
rv

e
n
 

(S
te

p
-u

p
)

E
n
tl
a
s
tu

n
g
s
-

b
e
g
re

n
z
u
n
g

Z
in

s
b
e
re

in
ig

te
 

G
e
w

in
n
s
te

u
e
r 

(D
iv

id
e

n
d

e
n

b
e

s
te

u
e
ru

n
g

) 
 

A
n
p
a
s
s
u
n
g
 d

e
r 

G
e
w

in
n
s
te

u
e
rn

 

(K
a
n
to

n
e
)

A
n
p
a
s
s
u
n
g
 d

e
r 

K
a
p
it
a
ls

te
u
e
r 

(K
a
n
to

n
e
) 

 

E
rh

ö
h
te

 A
b
z
ü
g
e
 f

ü
r 

F
o
rs

c
h
u
n
g
 &

 

E
n
tw

ic
k
lu

n
g

Kantonales Recht Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG)
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Ergebnis eines langjährigen Prozesses

17. Januar 2017

Kanton Schaffhausen: 
Einsetzung Task-Force Steuern

Volksabstimmung:
12. Februar 2017

Gesetzentwurf

Vernehmlassungsvorlage: 
September 2014

Verabschiedung USR III durch 
Bundesparlament: 

17. Juni 2016

2016 2017 20202013 2014 20152011

Vernehm-
lassung

Beratung
im 

eidg. Parlament

Referen-
dums-

frist
Referendum Umsetzung

Kanton Schaffhausen: 
Mediencafé



Seite 9Kanton Schaffhausen 

Regierungsrat

Mediencafé 17. Januar 2017

Wer steht hinter der USR III? 

 Parlament und Bundesrat

 Alle Kantone

 Die Finanzdirektoren und Finanzdirektorinnen der Kantone

 Schweizer Gemeindepräsidentenverband 

 Schweizer Gewerbeverband

 Swissmem

 Economiesuisse

 Mehrheit der Parteien: SVP, FDP, CVP, BDP, GLP
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USR III für Schaffhausen zentral

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung, 2015
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Ein wichtiger Teil der Schaffhauser 
Wirtschaft

Quelle: Kanton Schaffhausen, Steuerstatistik Juristische Personen 2014

397 Statusgesellschaften als direkt betroffene Unternehmen

3’200 Arbeitsplätze (9% aller Arbeitsplätze im Kanton)

Rund die Hälfte der Arbeitnehmenden wohnt im Kanton Schaffhausen

Total CHF 56.5 Mio. Steuerreinnahmen von juristischen Personen für 

Kanton und Gemeinden = 46.8% der gesamten Steuereinnahmen der 

juristischen Personen

+ zwischen CHF 7-20 Mio. Steuereinnahmen von Arbeitnehmenden

Dazu kommen massgebliche Umsätze bei Gewerbe, Detailhandel 
und Gastronomie
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Den grossen Anteil Steuern bezahlen 
wenige Unternehmen

Quelle: Steuerstatistik Kanton Schaffhausen JP 2014, S. 8

81.1%

9.8% 9.1%

61.4%

36.6%

2.1%

20.4%

79.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anzahl Unternehmen (in %) Anteil Gewinnsteuer (in %) Anteil direkte Bundessteuer (Kantonsanteil) (in %)

* Einfache Gewinnsteuer

3’292 
ord. besteuerte Unternehmen

*

397 
Statusgesellschaften

363
übrige juristische Personen 
(Genossenschaften, Vereine u.a.)
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Internationaler Benchmark 12.5%
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Internationale Entwicklungen

 «Wir wollen die niedrigste 
Unternehmenssteuer aller 

G-20-Länder anbieten»

 «Presseberichte in London 

spekulierten sogar auf eine 

noch weitergehende Senkung 

unter die 15%-Marke»

 «Das Land käme dann in die 

Nähe von Irland (12.5% 

Steuersatz)»

 «…rühmen sich die Briten 

‘generöser und flexibler 
Entlastungen’ …»

 «…Patentbox …»
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14%

16%

18%

Ordentlich Holding Gemischt Domizil

Heutige effektive Steuerbelastung Effektive Steuerbelastung ohne Ersatzmassnahmen

Abschaffung der kantonalen Steuerstatus 
bedroht Wettbewerbsfähigkeit

Verdoppelung
der Steuerlast

+84% 
höhere Steuerlast

Internationaler 
Benchmark

Verdoppelung
der Steuerlast

Ohne Ersatzmassnahmen droht…



Seite 17Kanton Schaffhausen 

Regierungsrat

Mediencafé 17. Januar 2017

Zwischenfazit: 
Ersatzmassnahmen sind notwendig

 Ohne Ersatzmassnahmen ist der Kanton Schaffhausen international 

und interkantonal nicht mehr wettbewerbsfähig
 Schaffhausen verliert den Anschluss im Steuer- und Standortwettbewerb

 Verdoppelung der Steuerlast

 Zwingender Handlungsbedarf zur Sicherung von:

 Arbeitsplätzen

 Steuereinnahmen

 Standortattraktivität

 Wirtschaftlicher Entwicklung 



Seite 18Kanton Schaffhausen 

Regierungsrat

Mediencafé 17. Januar 2017

Agenda

 Ausgangslage 

 Internationaler Druck auf Schweizer Steuersystem

 Antwort der Schweiz: Unternehmenssteuerreform III 

 Situation Kanton Schaffhausen

 Betroffenheitsanalyse: Arbeitsplätze und Steuereinnahmen

 Standortwettbewerb

 Gesamtstrategie Wirtschaftsstandort Schaffhausen

 Umsetzung Kanton Schaffhausen 

 Unternehmen und Arbeitskräfte

 Bevölkerung

 Finanzierung

 Fazit und nächste Schritte



Seite 19Kanton Schaffhausen 

Regierungsrat

Mediencafé 17. Januar 2017

Gesamtstrategie Regierungsrat für den 
Wirtschaftsstandort Schaffhausen

 Nationale und internationale Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes 

Schaffhausen sichern, festigen und stärken

 Bisherige Politik der Ansiedlung von nationalen und internationalen 

Gesellschaften mit substanziellen Tätigkeiten weiterführen

 Heute in Schaffhausen ansässige international orientierte und 

wertschöpfungsstarke Unternehmen halten und in ihren Ausbau-/ 

Investitionsprojekten unterstützen

 Leistungsfähigkeit von KMU, Gewerbe und Startup mit vorwettbewerblichen 

Unterstützungsleistungen und mit gezielten Massnahmen zur Verbesserung der 

allgemeinen Standortfaktoren steigern

 Massnahmen zur Attraktivierung der Wohnregion Schaffhausen zur Stärkung 

des regionalen Arbeitsmarktes
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Finanzierung 

Stärkung Wettbewerbsfähigkeit

Entlastung der Bevölkerung

Ein ausgewogenes Paket für den Kanton 
Schaffhausen

Sicherung Arbeitsplätze
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16%

8.70%
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Ordentlich Statusgesellschaften

Heutige effektive Steuerbelastung

12 bis 12.5% Gesamtsteuerbelastung für 
alle Unternehmen 

- 7.80%

Internationaler Benchmark

Neue ordentliche Gesamtsteuerbelastung für 
alle Unternehmen nach USR III 

Ziel:
 Gleichbehandlung

 Keine Bürokratie

 Orientierung am Benchmark
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Umsetzung in 
Kantonen Zwingend Zwingend Zwingend Optional Optional

Umsetzung im 
Kanton SH Ja Ja Ja Nein Ja

Begrenzung im 
Kanton SH 90% Sondersatz 

1% 60-80% 100% Teilsatz

70%

Kantonale Umsetzung USR III

Unternehmenssteuerreform III
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Kantonales Recht Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG)

Gesamtsteuerbelastung
von 12 bis 12.5%

Reduktion von 

5% auf 

2.5%

Anpassung

auf

0.0025%
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Steuerreform stärkt KMU, innovative 
Unternehmen und solche mit Substanz

 KMU, Gewerbe und weitere heute ordentlich besteuerte 
Unternehmen werden durch Gewinnsteuersatzsenkung entlastet

 Unternehmen, die in der Schweiz über einen hohen Forschungsanteil 
verfügen profitieren von der Patentbox

 Unternehmen mit verhältnismässig viel Eigenkapital werden mittels 

einer tiefen Kapital- sowie der zinsbereinigten Gewinnsteuer gestärkt

 Unternehmen, die heute steuerlich privilegiert sind, keine Forschung 
& Entwicklung betreiben und wenig Substanz aufweisen werden 

deutlich höher belastet
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Finanzierung 

Stärkung Wettbewerbsfähigkeit

Entlastung der Bevölkerung

Ein ausgewogenes Paket für den Kanton 
Schaffhausen

Sicherung Arbeitsplätze
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Entlastung der Bevölkerung

…durch Erhöhung des Versicherungsabzugs auf das Niveau des 
Bundes 

 Erhöhung der Abzüge zwischen CHF 200 bis 1’250 

 Einfache und direkt und nachvollziehbare Reduktion der Steuerbelastung 

für natürliche Personen

 Vereinfachung durch gleiche Abzüge wie beim Bund

Eine Einzelperson und auch eine Familie mit zwei 
Kindern bezahlt jährlich rund 1% weniger Steuern.*
Tiefere Einkommen werden prozentual stärker 
entlastet.

*Annahmen: Einzelperson: reformiert, Einkommen CHF 75’000, Vermögen CHF 50’000; 
Familie: verheiratetes Paar, reformiert, zwei Kinder, Einkommen CHF 150’000, Vermögen CHF 300’000
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Finanzierung

Stärkung Wettbewerbsfähigkeit

Entlastung der Bevölkerung

Ein ausgewogenes Paket für den Kanton 
Schaffhausen

Sicherung Arbeitsplätze
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USR III: Investitionen Kanton und 
Gemeinden über 5 Jahre p.a.

Mindereinnahmen juristische Personen inkl. Erhöhung Anteil

DBSt JP auf 21,2%

-9,7 Mio.

Mehreinnahmen Erhöhung Teilbesteuerung Dividende auf 70% +3,1 Mio.

Netto Mindereinnahmen JP / Dividendenbesteuerung p.a. -6,6 Mio.

Erhöhung Versicherungsabzug für natürliche Personen
auf Niveau Bund p.a.

-3,6 Mio.

Investitionen p.a. in den ersten 5 Jahren -10,2 Mio.

65%

35%

100%
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USR III: Finanzielle Auswirkungen 
Kanton und Gemeinden

Gesamtsteuereinnahmen natürliche und juristische Personen (2014): CHF 534 Mio.
Erwartete Situation über 5 Jahre: Steuerausfälle von CHF 10.2 Mio. p.a. (< 2% der 
Gesamtsteuereinnahmen)
Erwartete Situation ab dem 6. Jahr: Steuermehreinnahmen
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Gesamte Steuereinnahmen in Mio. CHF  (Basis: 2014)
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Erhöhung des Kantonsanteils an der 
direkten Bundessteuer von 17% auf 21.2%

17% 17%

bisher neu: mit Annahme USR III 

4.2%
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zusätzlicher Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer JP 

wird fair verteilt: 

Lastenausgleich Gemeinden

55% an Kanton

Verteilung unter den Gemeinden 
bei Betroffenheit gemessen an den 

prozentualen Mindereinnahmen im 

Vergleich zu den Steuereinnahmen 

vor Inkrafttreten der USR III 

45% an Gemeinden

17% 17%

4.2%

bisher neu: mit Annahme USR III 
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Agenda

 Ausgangslage 

 Internationaler Druck auf Schweizer Steuersystem

 Antwort der Schweiz: Unternehmenssteuerreform III 

 Situation Kanton Schaffhausen

 Betroffenheitsanalyse: Arbeitsplätze und Steuereinnahmen

 Standortwettbewerb

 Gesamtstrategie Wirtschaftsstandort Schaffhausen

 Umsetzung Kanton Schaffhausen 

 Unternehmen und Arbeitskräfte

 Bevölkerung

 Finanzierung

 Fazit und nächste Schritte
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Auswirkungen über die nächsten Jahre
ohne USR III

Ohne Ersatzmassnahmen im Rahmen der USR III droht ein Verlust von…
…CHF 56.5 Mio. aus juristischen Personen und 
…CHF 7-20 Mio. aus natürlichen Personen
… 3‘200 Arbeitsplätze und negative nachgelagerte Effekte
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Gesamte Steuereinnahmen in Mio. CHF  (Basis: 2014)
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Fazit

Die Unternehmenssteuerreform III ermöglicht dem Kanton Schaffhausen 

ein ausgewogenes Massnahmenpaket, welches folgende Ziele erreicht:

 Der Kanton Schaffhausen stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit. 3’200 
Arbeitsplätze im Kanton werden gesichert und die Grundlage für die 

weitere wirtschaftliche Entwicklung wird gelegt.

 KMU, innovative Unternehmen und solche mit Substanz werden 
entlastet und gestärkt.

 Begleitmassnahmen bewirken eine finanzielle Entlastung der 
Bevölkerung.

 Die Reform ist für den Kanton Schaffhausen und seine Gemeinden 

finanziell tragbar.   
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Nächste Schritte

Volksabstimmung:
12. Feb. 2017

Erarbeitung 
der 

Gesetzesvor-
lage

2017 1.1.2018 1.1.2019

Jan. April Juli Okt

Bericht 
und 

Antrag 
zH

Kantons-
rat

Ver-
nehm-

lassung

Beratung Kantonsrat

evt. kantonale Volksabstimmung
Inkraftsetzung


